
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Kfz-Gewerbe 
 

Im März 2026 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

ob Einfamilienhaus, Geldvermögen oder Fami-
lienschmuck - jede Erbschaft und jedes Ver-
mächtnis müssen dem Finanzamt gemeldet wer-
den. Wir fassen zusammen, welche Pflichten Er-
ben zu erfüllen haben. Des Weiteren beleuchten 
wir, warum das neue Bewertungsrecht zur 
Grundsteuer im Bundesmodell als verfassungs-
gemäß eingestuft wird. Im Steuertipp geht es um 
die Frage, wann bei einer Erbschaft eine Steuer-
stundung möglich ist. 

Vermögensübergang  

Das Finanzamt muss über eine  
Erbschaft informiert werden 

Über eine Erbschaft oder ein Vermächtnis muss 
das Finanzamt informiert werden, weil mögli-
cherweise Steuern anfallen. Wer diese Meldung 
versäumt, riskiert ein Bußgeld oder sogar ein 
Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung. 

Sobald Erben vom Vermögensübergang erfahren, 
müssen sie ihr Finanzamt innerhalb von drei 
Monaten von sich aus über das Erbe oder das 
Vermächtnis informieren. Dafür ist ein formloses, 
aber inhaltlich umfassendes Schreiben zu erstel-
len. Darin müssen der Name, die Anschrift und 
der Beruf des Erblassers sowie des Erwerbers an-
gegeben werden, des Weiteren der Todestag und 
der Sterbeort. Auch die Art, der Umfang und der 
Wert des Vermögens sind aufzuführen. Ergän-
zend ist das Verwandtschaftsverhältnis zwischen 

Erblasser und Erbe anzugeben. Die Erbschaftsan-
zeige kann elektronisch als ELSTER-Nachricht 
oder in Briefform abgegeben werden. 

Das zuständige Erbschaftsteuer-Finanzamt für 
den jeweiligen Wohnbezirk ist einem Verzeichnis 
auf den Internetseiten des Bundesfinanzministe-
riums zu entnehmen. Nach dem Eingang der 
Meldung prüft das Finanzamt, ob eine Erb-
schaftsteuererklärung abgegeben werden muss. 
Diese wird zur Pflicht, wenn Vermögenswerte 
wie Immobilien, Wertpapiere, Bankguthaben 
oder Unternehmensanteile übergehen. 

Nicht jede Erbschaft ist steuerpflichtig. Das Ge-
setz enthält Freibeträge, die sich nach dem Ver-
wandtschaftsgrad richten. Für Ehepartner und 
eingetragene Lebenspartner sind bis zu 500.000 € 
steuerfrei. Kinder dürfen von jedem Elternteil 
400.000 € und Enkel von ihren Großeltern 
200.000 € steuerfrei erben. Für Geschwister, 
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Nichten, Neffen und Lebensgefährten gilt ein 
Freibetrag von 20.000 €. 

Auch wenn die Erbschaft unterhalb der Freibe-
träge liegt, bleibt die Meldepflicht bestehen. Die 
Freibeträge befreien zwar von der Steuer, nicht 
aber von der Anzeigepflicht. Nur ausnahmsweise 
kann auf die Anzeige verzichtet werden, wenn 
eindeutig feststeht, dass keine Steuerpflicht be-
steht. Könnte sich aber eine Steuer ergeben, sollte 
die Meldepflicht nicht vernachlässigt werden. 
Denn Behörden wie das Standesamt, das Nach-
lassgericht und Notare informieren das Finanzamt 
über Todesfälle und Nachlassvorgänge. 

Unterhalt  

Die Finanzämter erkennen keine  
Barzahlungen mehr an 

Wer bedürftige Angehörige finanziell unterstützt, 
muss den Unterhalt über seine Bank anweisen, 
damit das Finanzamt die Zahlungen anerkennt. 
Eine Ausnahme bilden Sachleistungen, also „Na-
turalunterhalt“ (z.B. mietfreies Wohnen). 

Im Jahr 2025 waren Unterhaltsaufwendungen bis 
zu 12.096 € als außergewöhnliche Belastungen 
abziehbar, pro Monat also 1.008 €. Für 2026 ist 
der Höchstbetrag auf 12.348 € gestiegen. Zusätz-
lich abziehbar sind übernommene Basisbeiträge 
für die Kranken- und Pflegeversicherung. 

Anerkannt werden zum Beispiel Unterhaltsleis-
tungen an Kinder und Enkelkinder, für die es 
kein Kindergeld und keine Kinderfreibeträge 
mehr gibt. Voraussetzung: Die unterstützte Per-
son ist bedürftig und hat keine bzw. nur geringe 
Einkünfte oder Bezüge. Eigene Einkünfte und 
Bezüge des Unterhaltsempfängers über 624 € im 
Jahr mindern den absetzbaren Höchstbetrag. Zu-
dem darf das Vermögen des Empfängers nicht 
mehr als 15.500 € betragen (Schonvermögen). 

Zahlungen über Zahlungsdienstleister auf ein 
Bankkonto der unterstützten Person erkennt das 
Finanzamt weiterhin an. Eine Überweisung per 
E-Wallet-App an eine Mobilfunknummer oder 
eine E-Mail-Adresse wird hingegen nicht akzep-
tiert, da hier die Identität des Empfängers nicht 
ausreichend nachweisbar ist. 

Grundsteuer  

Bundesmodell wird als  
verfassungskonform eingestuft 

In elf Bundesländern werden seit dem 01.01.2025 
die Vorschriften des Ertragswertverfahrens nach 
dem Bundesmodell für die Bewertung von 

Wohnungseigentum als Grundlage für die Be-
rechnung der Grundsteuer herangezogen. In drei 
viel beachteten Verfahren hat der Bundesfinanz-
hof (BFH) diese Regelung kürzlich als verfas-
sungskonform beurteilt. 

Das Grundsteuerreformgesetz ist nach Auffas-
sung des BFH formell verfassungsgemäß - insbe-
sondere stand dem Bund die konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz zu. Auch die materielle 
Verfassungsmäßigkeit ist laut BFH gegeben; die 
Vorschriften des Ertragswertverfahrens verstoßen 
nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. 
Der Gesetzgeber darf bei der Ausgestaltung gene-
ralisierende, typisierende und pauschalierende 
Regelungen treffen, ohne allein schon wegen der 
damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. Er 
darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren 
und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten durch 
Sonderregelungen Rechnung zu tragen. 

Der Gesetzgeber kann Praktikabilitätserwägun-
gen den Vorzug vor Gesichtspunkten der Ermitt-
lungsgenauigkeit einräumen und dabei auch be-
trächtliche Bewertungs- und Ermittlungsunschär-
fen in Kauf nehmen, um die Festsetzung und Er-
hebung der Steuer handhabbar zu halten. Gemes-
sen an diesen Vorgaben hält der BFH die Ausge-
staltung des Ertragswertverfahrens für verfas-
sungskonform. Der Gesetzgeber habe ein Bewer-
tungssystem geschaffen, das konzeptionell einer 
Verkehrswertorientierung folge. Es sei darauf an-
gelegt, im Durchschnitt aller zu bewertenden Ob-
jekte den „objektiviert-realen Grundstückswert“ 
innerhalb eines Korridors des gemeinen Werts 
annäherungsweise zutreffend zu erfassen. 

Hinweis: Das vom BFH bestätigte Bundes-
modell gilt in Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-An-
halt, Saarland, Schleswig-Holstein und Thü-
ringen. Keine Konsequenzen haben die aktuel-
len BFH-Entscheidungen dagegen für Bürger 
in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, 
Hessen und Niedersachsen, da diese Länder 
eigene Grundsteuermodelle verwenden. 

Darlehen  

Zinsen fließen bei Prolongation  
vor Fälligkeit noch nicht zu 

Unter einer Prolongation versteht man die Lauf-
zeitverlängerung eines Vertrags zu neuen Kondi-
tionen. Besteht bei Kreditverträgen nach Ablauf 
der ursprünglich vereinbarten Zinsbindungsfrist 
noch eine Restschuld, unterbreitet die Bank dem 
Darlehensnehmer ein Prolongationsangebot mit 
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neuen Zinssätzen und Laufzeiten. Im Rahmen 
von Darlehensverhältnissen zwischen beherr-
schenden Gesellschaftern und ihren Gesell-
schaften ist bei Prolongationen besondere Vor-
sicht geboten. Denn sie können dazu führen, dass 
der Gesellschafter nichtausgezahlte Darlehens-
zinsen als Kapitaleinkünfte versteuern muss. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun einen Fall 
verhandelt, in dem ein beherrschender Gesell-
schafter seiner Gesellschaft im Jahr 2007 ein ver-
zinsliches Darlehen mit zehn Jahren Laufzeit ge-
geben hatte. Vereinbart war, dass die Zinsen erst 
bei Fälligkeit des Darlehens (somit 2017) zahl-
bar waren. Sechs Wochen vor dieser Fälligkeit 
wurde schließlich eine Verlängerung vereinbart, 
wonach die Zinsansprüche erst fünf Jahre später 
fällig werden sollten. Das Finanzamt ging hinge-
gen davon aus, dass dem Gesellschafter die Zin-
sen trotzdem bereits zur ursprünglichen Fälligkeit 
im Jahr 2017 steuerlich zugeflossen waren (An-
satz als Kapitaleinkünfte). 

Der BFH hat jedoch entschieden, dass dem Ge-
sellschafter im Jahr 2017 noch keine Zinsen zu-
geflossen waren. Die Prolongationsvereinbarung 
führte nicht zu einem Zinszufluss, weil sie vor 
der ursprünglich vereinbarten Fälligkeit der Zin-
sen zustande gekommen war. Sie war zudem 
nicht als zuflussbegründende Novation (Schuld-
umschaffung) zu werten. Sie hatte lediglich be-
zweckt, dass der geschuldete Zinsbetrag länger 
als ursprünglich vereinbart bei der Gesellschaft 
verbleiben sollte, da diese in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten war. Die Vereinbarung diente 
damit allein dazu, die Fälligkeit des Zinsan-
spruchs vor Eintritt des zunächst vereinbarten 
Fälligkeitstermins zu verlängern; es sollten auch 
weiterhin Darlehenszinsen geschuldet werden. 
Unerheblich war für den BFH, ob die Prolongati-
on fremdüblich war. 

Betriebsausgaben  

Wenn der Ehegatte unentgeltlich im 
häuslichen Arbeitszimmer arbeitet 

Wer von zuhause aus arbeitet, kann die Kosten 
eines häuslichen Arbeitszimmers als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten absetzen, sofern 
der Raum den Mittelpunkt der gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Betätigung bildet. Anstelle 
der tatsächlich entstandenen Aufwendungen kön-
nen pro Wirtschafts- oder Kalenderjahr pauschal 
1.260 € abgezogen werden. 

Dass auch häusliche Arbeitsräume von unentgelt-
lich im Betrieb mitarbeitenden Ehepartnern ab-
setzbar sein können, zeigt ein neuer Beschluss 
des Bundesfinanzhofs (BFH). Im Streitfall be-

trieb ein Professor zwei Musikschulen. Seine 
Ehefrau erledigte die Büroarbeiten für beide 
Schulen unentgeltlich und in Vollzeit in einem 
häuslichen Arbeitszimmer im privaten Einfamili-
enhaus der Eheleute. Der Professor selbst nutzte 
zuhause ein Arbeitszimmer und ein Musikzim-
mer. In den Musikschulen gab es keine geeigne-
ten Räume, um Verwaltungstätigkeiten erledigen 
zu können. Das Finanzamt erkannte das Arbeits-
zimmer der Ehefrau nicht an; der Raum sei kein 
Arbeitszimmer des Ehemannes (als Musikschul-
betreiber). Die daraus resultierende Kostenkür-
zung führte zu einer Steuernachzahlung, für die 
der Ehemann vor dem BFH Aussetzung der Voll-
ziehung (AdV) begehrte. 

Der BFH hat ihm die AdV gewährt und entschie-
den, dass ein Kostenabzug des Ehegattenarbeits-
zimmers nach summarischer Prüfung nicht aus-
geschlossen werden darf. Es sei durchaus mög-
lich, dass auch das von der Ehefrau des Antrag-
stellers für die Erledigung der Verwaltungsange-
legenheiten der Musikschulen genutzte Zimmer 
Bestandteil des häuslichen Arbeitszimmers des 
Ehemannes sei. Der BFH hatte bereits entschie-
den, dass auch ein anwaltliches Besprechungs-
zimmer und ein separater Sekretariatsarbeitsplatz 
in häuslicher Sphäre zu einem häuslichen Ar-
beitszimmer des Betriebsinhabers gehören kön-
nen. Eine solche funktionale Büroeinheit könne 
auch hier anzunehmen sein. Dem muss nach An-
sicht des BFH nicht entgegenstehen, dass der 
Ehegatte des Betriebsinhabers ein Zimmer aus-
schließlich im Rahmen einer unentgeltlichen 
Mitarbeit nutzt. 

Tarifermäßigung  

Corona-Finanzhilfen sind keine  
steuerbegünstigte Entschädigung 

Außerordentliche Einkünfte unterliegen einem 
ermäßigten Einkommensteuersatz, wenn sie dem 
Empfänger zusammengeballt zufließen. Hiervon 
ist auszugehen, wenn ein Steuerzahler in einem 
Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) insgesamt 
höhere Einkünfte erzielt, als er bei einem norma-
len Fortgang der Dinge erhalten hätte. Diese Ver-
günstigung soll die Progressionsnachteile aus-
gleichen, die ein entschädigungsbedingt erhöhtes 
Einkommen bei regulärer Besteuerung nach sich 
ziehen würde. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich geprüft, 
ob Unternehmer ihre bezogenen Corona-Finanz-
hilfen als Entschädigung ermäßigt versteuern 
können. Der Kläger hatte für das Jahr 2020 staat-
liche Corona-Hilfen von 152.000 € erhalten. 
Corona-Finanzhilfen sind steuerpflichtige Be-
triebseinnahmen und können nicht steuerfrei be-
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lassen werden. Daher wollte der Unternehmer 
zumindest erreichen, dass er die im Jahr 2020 
gewährten und gewinnwirksam verbuchten Hil-
fen als Entschädigung mit einem ermäßigten 
Steuersatz versteuern kann. 

Der BFH hat das jedoch abgelehnt, weil es für ei-
ne ermäßigte Besteuerung an einer Zusammen-
ballung von Einkünften gefehlt habe. Die Fi-
nanzhilfen waren in dem Jahr versteuert worden, 
in dem ohne die Einschränkungen infolge der 
Pandemie mutmaßlich höhere Betriebseinnahmen 
angefallen wären und damit auch ein höherer 
Gewinn erzielt worden wäre. Im Jahr 2020 waren 
zudem keine weiteren Einkünfte vorhanden, die 
zusammen mit den Finanzhilfen zu einer Zu-
sammenballung hätten führen können. 

Offenlegungspflichten  

Ordnungsgelder für 2024 werden erst 
ab Mitte März 2026 verhängt 

Kapitalgesellschaften unterliegen nach dem Han-
delsgesetzbuch diversen Offenlegungspflichten. 
Offenzulegen sind zum Beispiel der Jahresab-
schluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss, 
der Konzernlagebericht und andere Unterlagen 
der Rechnungslegung. Diese Unterlagen sind 
elektronisch und spätestens ein Jahr nach dem 
Abschlussstichtag des jeweiligen Geschäftsjahres 
an das Unternehmensregister zu übermitteln. 
Geschieht dies nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig, führt das Bundesamt für Justiz ein Ord-
nungsgeldverfahren durch. 

Das Bundesamt weist darauf hin, dass bei nicht 
rechtzeitig eingereichten Rechnungslegungsun-
terlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bilanz-
stichtag des 31.12.2024 (Frist also: 31.12.2025) 
nicht direkt ein Ordnungsgeldverfahren eingelei-
tet wird. Aufgrund der anhaltenden Nachwirkun-
gen der Corona-Pandemie wird die Behörde erst 
ab Mitte März 2026 entsprechende Ordnungs-
geldverfahren einleiten. Das Bundesamt kündigt 
aber an, dass eine solche Karenzzeit nun letztma-
lig gewährt werde, so dass für die Unterlagen des 
Geschäftsjahres 2025 nicht mit einer erneuten 
Fristverlängerung gerechnet werden kann. 

Steuertipp  

Wann eine Steuerstundung nach einer 
Erbschaft möglich ist 

Wenn Sie etwas erben, fällt hierfür grundsätzlich 
Erbschaftsteuer an. In der Regel sieht man es als 
zumutbar an, dass Sie die Steuer aus dem eigenen 

oder geerbten Vermögen entrichten. Für be-
stimmte Vermögensarten sieht das Gesetz jedoch 
die Möglichkeit einer Steuerstundung vor. So 
kann bei der Vererbung von Betriebsvermögen 
oder land- und forstwirtschaftlichem Vermögen 
eine Stundung der Erbschaftsteuer beantragt wer-
den. In einem Streitfall vor dem Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg (FG) ging es um die Frage, 
ob die Voraussetzungen einer Stundung auch bei 
Mietwohngrundstücken erfüllt sind. 

Die Antragstellerin ist neben zwei weiteren Ge-
schwistern Erbin ihrer verstorbenen Mutter. Zum 
Nachlass gehörten unter anderem Wohn- und 
Gewerbegrundstücke einer vermögensverwal-
tenden GmbH & Co. KG, ein Wertpapierdepot 
und diverse Verbindlichkeiten. Das Finanzamt 
setzte gegenüber der Antragstellerin Erbschaft-
steuer von rund 936.000 € fest. Hiervon zahlte sie 
ca. 300.000 € und beantragte eine Stundung des 
verbleibenden Betrags. Diesen Antrag lehnte das 
Finanzamt ab, weil die Antragstellerin nicht alle 
Bemühungen unternommen habe, um für ent-
sprechende Liquidität zu sorgen. 

Auch das FG hielt den Antrag für unbegründet, 
weil die Voraussetzungen für eine Stundung nicht 
erfüllt waren. Eine Stundung der Steuer auf be-
günstigtes Vermögen könne zwar auf Antrag ge-
währt werden, soweit der Erwerber die Steuer nur 
durch Veräußerung des erworbenen Vermögens 
begleichen könne. Maßgeblicher Zeitpunkt für 
die Beurteilung sei aber der Zeitpunkt der Steu-
erentstehung. Ob am Fälligkeitstag noch ausrei-
chend Mittel vorhanden seien, sei nicht entschei-
dend. Könne der Erbe die Steuer zum Zeitpunkt 
der Steuerentstehung begleichen, sei eine Stun-
dung nicht möglich. 

Zur Zahlung könne auch die Aufnahme eines 
Darlehens dienen. Nach Ansicht des FG war das 
zur Tilgung zur Verfügung stehende Vermögen 
höher als die bisherige Zahlung. Im Streitfall 
wurde außerdem angenommen, dass die geerbten 
Gewerbegrundstücke zeitnah hätten veräußert 
werden können und die Antragstellerin auch ihr 
Sparguthaben oder einen Kredit zur Tilgung hätte 
einsetzen können. Da sie keine Unterlagen vorge-
legt hatte, aus denen sich eine Kreditablehnung 
ergab, war ihr keine Stundung zu gewähren. 

Hinweis: Nutzen Sie unser Beratungsangebot 
zur Erbschaft- und Schenkungsteuer, um steu-
erlich das optimale Ergebnis zu erzielen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


